
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Technischer Ausschuss 

 OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

Verwaltungsausschuss  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenräger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Vergabeausschuss

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

GEMEINDERAT

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: On
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	Datum der Vorlage: 26.05.2023
	Beschlussvorlage: Im Freistaat Sachsen sind für die Amtsperiode 2024 bis 2028 neue Schöffinnen und Schöffen zu wählen. Diese werden in Amts- und Landgerichten als ehrenamtliche Richter eingesetzt. Schöffe kann grundsätzlich jedermann werden. Einschränkungen gibt es hinsichtlich des Alters (Mindestalter 25 Jahre, Höchstalter 69 Jahre), weiterhin sind bestimmte Berufsgruppen wie z. B. Rechtsanwälte und Notare oder Polizeivollzugsbeamte ausgeschlossen.Gem. Pkt. I. 2. b der Schöffen- und Jugendschöffen VwV ist die Gemeinde Großpösna aufgefordert, geeignete Kandidaten dem Amtsgericht vorzuschlagen. Die Aufstellung dieser Vorschlagsliste hat gem. § 36 Gerichtsverfassungsgesetz zu erfolgen. Die Gemeinde Großpösna hat mindestens drei Kandidaten vorzuschlagen. Bis zum 25.05.2023 gingen 9 Bewerbungen ein, diese sind in der beigefügten Vorschlagsliste erfasst. Dem beigefügten Auszug aus dem Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) sind die Auswahlkriterien zu entnehmen. Der Gemeinderat wählt die Vorschlagsliste. Nach erfolgter Wahl hat diese Vorschlagsliste eine Woche für jedermanns Einsicht auszuliegen. Diese Auslegung ist öffentlich bekannt zu machen. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 26.06.2023
	Beschlussnummer: GR-2023-22
	Beschlusstext: die Vorschlagsliste für die Schöffenwahl der Wahlperiode 2024 bis 2028.Die Vorschlagsliste mit insgesamt 9 Bewerbern ist fester Bestandteil des Beschlusses.
	Herr/Frau: [Frau Scherf]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Vorschlagsliste zur Schöffenwahl 2023 für die Amtsperiode 2024 - 2028
	Verfasser: [Hauptamt]
	Sachkonto: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Maßnahme: 
	Bürgermeister: On
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Weitere Beteiligte, Planungsbüros etc: 
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 


